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VORSCHLÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. würdigt die herausragende wirtschaftliche Entwicklung der ASEAN-Staaten in den 
letzten Jahren; stellt jedoch fest, dass nach wie vor wirtschaftliche und soziale 
Ungleichheiten sowohl zwischen den ASEAN-Staaten untereinander als auch innerhalb 
dieser Staaten bestehen, und hält es nach wie vor für notwendig, dass die EU eine neue 
Strategie zur Förderung der Entwicklung und zur Bekämpfung der Ungleichheit in diesen 
Ländern ergreift; ist der Auffassung, dass diese Strategie auf dem Europäischen Konsens 
von 2005 über die Entwicklungspolitik sowie auf den von der Kommission in ihrer 
Agenda für den Wandel1 festgelegten Grundsätzen aufgebaut sein muss;

2. ist der Auffassung, dass eine solche Strategie im Besonderen auf folgenden Grundsätzen 
aufgebaut sein sollte: der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung, einer 
langfristigen Wirksamkeit der Hilfe, dem Vorrang für grundlegende soziale 
Erfordernisse, insbesondere Gesundheit und Bildung, sowie der Beteiligung nationaler 
Akteure einschließlich der nationalen Parlamente, der lokalen Behörden, der NGO für 
Entwicklung und der Zivilgesellschaft;

3. weist darauf hin, dass das übergeordnete Ziel der Zusammenarbeit zwischen der EU und 
den ASEAN-Staaten für den Zeitraum von 2011 bis 2013 zwar darin besteht, einen 
Beitrag zur regionalen Integration der ASEAN-Staaten zu leisten – beispielsweise 
dadurch, dass bis 2015 die Schaffung der ASEAN-Gemeinschaft ermöglicht wird –, 
sektorübergreifende Programme aber u. a. die Aushandlung von Freihandelsabkommen 
vorsehen; bekräftigt vor diesem Hintergrund, dass eine „Wachstums-Strategie“ nicht mit 
einer langfristigen Entwicklungsstrategie verwechselt werden sollte, die die Finanzierung 
langfristiger Ziele wie beispielsweise des Zugangs zu Gesundheit, zu Bildung, zur 
Energieversorgung in ländlichen Gebieten oder die Unterstützung von Kleinbauern 
beinhaltet; fordert die Kommission insbesondere nachdrücklich auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass im Rahmen des DCI finanzierte Programme in direktem Zusammenhang mit 
dem übergeordneten Ziel der Beseitigung der Armut und somit nach Maßgabe von 
Artikel 208 AEUV im Einklang mit der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
stehen;

4. fordert die Kommission auf, die Grundsätze und Ziele einer solchen Politik mit den 
traditionellen und den neuen Geberländern – insbesondere mit China und Indien –
abzustimmen und sich dabei auf die Millenniums-Entwicklungsziele und die 
Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für die Zeit nach 2015 zu stützen; 
fordert die neuen Geber auf, die ihrer Stellung als Schwellenländer angemessene 
Verantwortung für die Entwicklung in der Region zu übernehmen und die Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer anzustreben, die der Entwicklungszusammenarbeit 

                                               
1 COM(2011)0637 vom 13.10.2011: Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: Agenda für den 
Wandel. 



PE514.618v02-00 4/7 AD\1001458DE.doc

DE

zugutekommen sollte;

5. ist der Auffassung, dass sich die ASEAN-Staaten bei der Ausarbeitung ihrer mittel- und 
langfristigen Entwicklungsstrategie unverzüglich den ihnen gegenüberstehenden 
grundlegenden Herausforderungen stellen sollten, welche nicht nur soziale, 
städteplanerische und umweltbezogene Belange beinhalten, sondern auch den 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen wie insbesondere Wasser, den Schutz der 
Artenvielfalt, die Ernährungssicherheit und den Kampf gegen den Klimawandel wie 
beispielsweise die Reaktion auf Naturkatastrophen, von denen die ASEAN-Staaten 
häufig betroffen sind; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die von den 
ASEAN-Staaten unternommenen Bemühungen zu begleiten und die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der ASEAN zu vertiefen;

6. stellt außerdem fest, dass die Armut in diesen Ländern nach wie vor ein Problem darstellt 
und dass hauptsächlich Frauen, Menschen mit geringem Bildungsniveau, Bewohner 
ländlicher Gebiete und ethnische oder religiöse Minderheiten von ihr betroffen sind; stellt 
aus diesem Grund fest, dass der Reichtum besser verteilt und die soziale Gerechtigkeit 
auf allen Ebenen gefördert werden muss, da Ungleichheit das Wirtschaftswachstum und 
die Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele erschwert und zu sozialen 
Konflikten führen kann;

7. betont, dass die Maßnahmen der EU in der Region in Abstimmung mit den Behörden in 
den betreffenden Ländern ausgearbeitet werden müssen, wobei die neuen Gegebenheiten 
und die Bedürfnisse der Region zu berücksichtigen sind, und dass außerdem die 
besondere Lage und die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Landes einbezogen 
werden müssen, sodass die Hilfe der EU zu einem ausgewogenen Wachstum der Region 
beiträgt;

8. begrüßt die Tatsache, dass in der ASEAN-Charta die große Bedeutung der 
Rechtsstaatlichkeit, einer guten Staatsführung, der Demokratie und der 
verfassungsgemäßen Regierungsführung hervorgehoben wird; bedauert jedoch, dass in 
der Charta keine Mechanismen zur Beilegung von Streitigkeiten und keine Sanktionen im 
Falle von Verstößen gegen die Menschenrechte vorgesehen sind;

9. ist der Auffassung, dass die ASEAN-Staaten in eine neue Phase der wirtschaftlichen und 
integrativen sozialen Entwicklung eintreten müssen, wobei insbesondere die 
Menschenrechte, die Arbeitsrechte sowie die sozialen und wirtschaftlichen Rechte der 
Völker gefördert werden müssen, damit mehr Gleichberechtigung und Gerechtigkeit in 
den Gesellschaften gewährleistet werden; hält es zu diesem Zweck für notwendig, dass 
die Vermehrung des wirtschaftlichen Wohlstands für die Verstärkung der Netze des 
sozialen Schutzes und der sozialen Sicherung eingesetzt wird; fordert die EU gleichzeitig 
nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit im Bereich der Menschenrechte auszuweiten 
und dadurch dazu beizutragen, dass die zwischenstaatliche ASEAN-
Menschenrechtskommission (ASEAN Intergovernmental Commission on Human 
Rights – AICHR) die Menschenrechte wirksam fördern und schützen kann;

10. fordert die EU nachdrücklich auf, ihre Unterstützung und ihre Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung der Korruption u. a. durch die Förderung der Ratifizierung und Umsetzung 
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des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption zu verstärken;

11. fordert die ASEAN-Staaten außerdem auf, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Unternehmen 
Umweltstandards sowie nationale und von der IAO niedergelegte Arbeitsnormen 
vollständig und wirksam einhalten, ein günstigeres Umfeld für die Entwicklung und für 
die Tätigkeit der Gewerkschaften zu schaffen und sich gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft sowie den nationalen und länderübergreifenden Behörden in der Region 
für die sozialen Rechte und die Arbeitnehmerrechte einzusetzen; fordert nationale und 
ausländische Unternehmen, die sich in den ASEAN-Staaten engagieren, auf, die 
Grundsätze der sozialen Verantwortung der Unternehmen einzuhalten;

12. ist der Auffassung, dass die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder 
weniger auf den Export als vielmehr auf die Binnennachfrage gestützt sein wird, und dass 
aus diesem Grund die Bemühungen der ASEAN-Staaten im Kampf gegen die Armut der 
sozial benachteiligten oder gefährdeten Bevölkerungsgruppen sowie um deren soziale 
Eingliederung ein herausragendes Entwicklungspotenzial für diese Länder darstellen 
können;

13. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den ASEAN-Staaten weiterhin bei der 
Verringerung der Ungleichheiten zwischen den Staaten zu helfen und sie auf regionaler 
Ebene auf dem Weg der politischen, wirtschaftlichen und institutionellen Integration zu 
begleiten, wobei besonderes Augenmerk auf die am wenigsten entwickelten Länder 
(Kambodscha, Laos, Myanmar) zu legen ist, sowie den Zugang gefährdeter 
Bevölkerungsgruppen der ASEAN-Staaten wie Frauen oder ethnischer Minderheiten zu 
Finanzierungsmöglichkeiten – insbesondere zu Mikrokrediten – zu fördern;

14. beklagt die negativen Auswirkungen der Biokraftstoff-Politik der EU auf die Landnahme 
in Südasien, da Mitgliedstaaten der EU insbesondere in Indonesien und Malaysia als 
treibende Kraft für die rasche Ausweitung der Produktion von Palmöl auftreten, was zur 
Folge hat, dass die arme Landbevölkerung enteignet und/oder unter widrigen Umständen 
in die Erzeugung von Palmöl eingebunden wird; hält es im Gegensatz dazu für 
unerlässlich, in den Entwicklungsländern im Rahmen der Entwicklungshilfe die Rechte 
der Armen auf Bodenressourcen zu unterstützen und dabei einen auf Rechte gestützten 
Ansatz zu verfolgen;

15. fordert nachdrücklich zur Umsetzung der EU-Leitlinien von 2004 zur Bodenpolitik auf, 
um so der Landnahme entgegenzuwirken; betont insbesondere, dass sich Geber für eine 
Bodenpolitik einsetzen sollten, die auf den Schutz und die Stärkung kleinbäuerlicher 
familiärer Strukturen in der Landwirtschaft ausgerichtet ist;

16. ist besorgt angesichts der städtebaulichen Herausforderungen, denen sich die ASEAN-
Staaten infolge des Wirtschaftswachstums stellen müssen und die beispielsweise die 
Steuerung der Wanderungsbewegungen von ländlichen Gebieten in die Städte, die 
Stadtplanung mit dem dazugehörigen Aufbau von Infrastrukturen und grundlegenden 
Dienstleistungen, den Kampf gegen die Ausweitung von Slums und den angemessenen 
Einsatz sauberer und erneuerbarer Energien als Maßnahme gegen die Verschmutzung 
umfassen; fordert die Kommission auf, bei den Strategien zur Bewältigung dieser 
Herausforderungen mit den ASEAN-Staaten zusammenzuarbeiten.



PE514.618v02-00 6/7 AD\1001458DE.doc

DE

17. fordert die Kommission auf, die Maßnahmen zur Förderung des Ausbaus der 
Verwaltungskapazitäten der ASEAN-Staaten und ihrer Einrichtungen zur regionalen 
Integration sowie die Maßnahmen zur Förderung einer verbesserten Regierungsführung zu 
verstärken.
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